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Einleitung 

Ich werde mich in meinem Beitrag mit dem Begriff der „Gesellschaft“ beschäftigen. Insbesondere geht 

es mir um das Konzept „Gesellschaft“, wie es in der amtlichen Statistik (re)produziert wird.  

Dazu zunächst einige Vorbemerkungen: Gesellschaft ist ein klassischer Grundbegriff der Soziologie, 

der als Begriff im Fach jedoch immer schon umstritten war. So bekannt wie unumgesetzt dürfte die 

Kritik am sogenannten methodologischen Nationalismus durch Vertreter*innen des Spatial Turns, der 

sozialwissenschaftlichen Mobilitätsforschung oder der transnationalen Ungleichheitsforschung sein 

(zum Beispiel Beck, Grande 2010; Weiss 2005; Urry 2000). In großen Teilen der soziologischen Literatur 

wird der Begriff schlicht nicht verwendet, sicher nicht zuletzt um dem Vorwurf einer essentialisieren-

den und ontologisierenden Gesellschaftskonzeption bzw. eines Containerkonzepts des Sozialen zu 

entgehen. Hingegen vertritt Oliver Marchart die These, dass das Problem der Gesellschaftskonzeption 

nicht über eine Aussparung der Definition einer Gesellschaft aufgelöst werden könne. Vielmehr werde 

Gesellschaft als „dinglicher Negativabguss des Hohlraums, um den herum sich das Soziale bildet“ 

(Marchart 2013, S.335) fortwährend mitgeführt. 

Im Folgenden möchte ich am Beispiel der amtlichen Statistik nachzeichnen, welches Gesellschafts-

konzept hier konkret mitgeführt wird. Anschließend werde ich überlegen, was sich daraus folgern 

lässt. 

Gesellschaft und Statistik 

Die Geschichte der Statistik ist, wie vielfach betont wird, untrennbar verwoben mit der Herausbildung 

moderner Nationalstaatlichkeit und einer nationalen Gesellschaftskonzeption (zum Beispiel Des-

rosières 2005; Foucault 2006; Leibler, Breslau 2005). Prominent sieht beispielsweise Michel Foucault 

(2006) in der Statistik eine Technologie der sogenannten Biopolitik und die Konstitution des Gegen-

standes „Bevölkerung“ als Effekt statistischer Beobachtungs- und Vermessungstechniken. Das „Bewe-

gungsproblem der Moderne“ (Foucault 2006, S.98ff.) erfordere dann, so Foucault, eine prinzipiell un-

abschließbare Grenzkontrolle und „Regierung“ der Bevölkerung und ihrer Bewegung, womit auch Ent-

scheidungen über legitime Zugehörigkeiten getroffen werden. 

Vor dem Hintergrund dieser, hier nur knapp angedeuteten Überlegungen werde ich bezogen auf 

die Frage nach dem Gesellschaftsbegriff der amtlichen Statistik entsprechend untersuchen, welche 
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Elemente innerhalb der territorialen Einheiten erfasst und welche Differenzierungen getroffen wer-

den. Damit geht es also um die Frage, über welche methodischen Techniken statistisch die Gesell-

schaft resp. Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland vermessen und damit konstituiert wird und 

welche Ausschlüsse damit einhergehen. 

Gattungsgleichheit und Vergleichbarkeit 

Die fundamentalste Voraussetzung für statistische Erfassung ist die Annahme einer prinzipiellen Ver-

gleichbarkeit der vermessenen Elemente. Erst die Annahme dieser Gattungsgleichheit ermöglicht Ver-

gleiche zwischen den Elementen und die Bestimmung von Gruppen.  

In den Zensuserhebungen des frühen 19. Jahrhunderts wurden Haushalte gezählt und die männli-

chen Haushaltsvorstände befragt. Inzwischen sind hingegen Individuen, Männer und Frauen und 

demnächst auch Angehörige des dritten Geschlechts die Untersuchungseinheit der Erhebungen. Der 

Wandel vom Haushalt zum Individuum als Erhebungseinheit ist im Kontext der Herausbildung eines 

bürgerlich-liberalen Verständnis von Staat und Gemeinwesen, aber auch im Zusammenhang mit dem 

Übergang von der Hauswirtschaft zu bezahlter individueller Erwerbstätigkeit und damit zur Individua-

lisierung von gesellschaftlicher Inklusion zu sehen (Weischer 2011, S.192ff; Wobbe 2012, S.48). Diese 

individualisierten Subjekte der Bevölkerung werden weitgehend unabhängig von ihren sozialen und 

materiellen Kontexten mittels der standardisierten Befragung „gleichbehandelt“ – ihre Differenzen 

werden, sofern sie zensusrelevant sind, dabei zu messbaren, quantifizierbaren Personeneigenschaf-

ten transformiert. Hier findet sich die bürgerlich-liberale Annahme einer prinzipiellen Gleichheit der 

Menschen wieder.  

Allgemein gelten Individuen ab 15 Jahren als befragungsfähige Personen. Das heißt, die volle Zuge-

hörigkeit zur Gattungseinheit der intelligiblen Bevölkerung wird in der amtlichen Statistik ebenso wie 

in vielen anderen Sozialforschungserhebungen über das Alter operationalisiert. 

Adressierbarkeit 

Eine Grundvoraussetzung für Datenerhebungen ist zudem die Existenz eines Registers, in dem die 

Elemente der interessierenden Population verzeichnet sein müssen. Für amtliche Statistiken, Zensus-

erhebungen und viele sozialwissenschaftliche Datenprogramme sind die amtlichen Melderegister die 

Basis, die von staatlichen Institutionen im gesamten Staatsterritorium einheitlich geführt werden.  

Historisch musste eine eindeutig verortete und adressierbare Bevölkerung erst hergestellt werden. 

Wie Leibler und Brelsau (2005, S.884) dies für Israel konkret nachzeichnen, ist eine erste Erfassung des 

interessierenden Bevölkerungskollektivs historisch die Bedingung für weitere und systematische amt-

liche Erhebungen. Am Beispiel der ersten israelischen Zensuserhebung im Jahr 1948, die gleichzeitig 

die Ur-Erfassung der Staatsbevölkerung darstellt, untersuchen sie die ein- und ausschließenden Me-

chanismen dieses staatlichen Aktes der Bevölkerungskonstitution. Teil und Voraussetzung für amtliche 

Erhebungen ist historisch die Einführung von staatlichen Adressierungssystemen – einheitliche Orts-

bezeichnungen, Postleitzahlen, Straßennamen und Hausnummern, später ergänzt durch Telefon-

nummern (Tantner 2014). Der Aufbau des Meldewesens wurde in Deutschland begleitet von einer 

gesonderten Erfassung von „Zigeunern“ als einer prinzipiell mobilen Bevölkerungsgruppe (Mühlbauer 

1995). In der Gegenwart bleiben adresslose, das heißt wohnsitz- oder papierlose Individuen außerhalb 

der – statistisch vermessenen – territorial definierten Gesellschaft. Die Zahl der Wohnsitzlosen – wozu 

auch anerkannte Flüchtlinge gerechnet werden – wird für 2018 auf ca. 1,3 Millionen geschätzt (Statista 

2018). Hinzu kommen die nicht-anerkannten bzw. nicht registrierten Migrant*innen.  
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Die Erfassung in einem Melderegister ist auch Grundlage für die Wahrnehmung von bestimmten 

Rechten: Die Vergabe von Steuernummern, die Ausübung des Wahlrechts und die Reisefreiheit 

(Reisepass) sind an die Verzeichnung des Individuums in diesem Register gekoppelt. Das heißt, 

Adressierbarkeit innerhalb des staatlichen Territoriums – eine Verortung und Sesshaftigkeit der 

Individuen – bilden die notwendige Voraussetzung für die Teilhabe am ökonomischen und politischen 

Gemeinwesen. 

Die hier mitgeführte Annahme und Bedingung einer monolokal sesshaften Normalität der Lebens-

führung der Individuen verhindert dabei die statistische ebenso wie die öffentliche oder politische 

Sichtbarkeit von translokalen, transregionalen und transnationalen Verortungen von Individuen und 

Haushalten, die erst in jüngsten Diskussionen stärker in die Aufmerksamkeit der Forschung rückt (zum 

Beispiel Dittrich-Wesbuer, Plöger 2013; Nowicka 2007; Schad, Duchêne-Lacroix 2013). 

Abgestufte Zugehörigkeit  

Für die Teilhabe am politischen Gemeinwesen reicht die Adressierbarkeit allein jedoch nicht aus. Zur 

Ausübung des Wahlrechts ist zusätzlich die Staatsangehörigkeit notwendig, wodurch die Elemente 

innerhalb des Containers unterteilt werden in in- und ausländische Subjekte, in Gesellschaftsmitglie-

der und „Fremde“, die eigentlich einem anderen Land und damit einer anderen Gesellschaft angehö-

ren. Diese Differenzierung spiegelt daher eine Vorstellung von transterritorialer Nationalität bzw. Zu-

gehörigkeit: Deutsche Staatsangehörige im Ausland werden als der nationalen Gesellschaft zugehörig 

und Angehörige anderer Staaten innerhalb des deutschen Territoriums werden als Teil dieser anders-

nationalen Gesellschaften verstanden. 

Seit 2005 wird im Mikrozensus zusätzlich die Kategorie „Migrationshintergrund“ ausgewiesen. In 

diese Kategorie fallen diejenigen, die mindestens ein Eltern- oder Großelternteil mit ausländischer 

Herkunft haben. Mit der Einführung dieser Kategorie des Migrationshintergrunds verdoppelt sich in 

Deutschland der Anteil der intergenerationell-allochthonen „fremden“ Subjekte gegenüber den au-

tochthonen eingeborenen Subjekten. Diese Einführung ist vor dem Hintergrund von zwei Entwicklun-

gen zu sehen: Erstens die Zuwanderung der sogenannten „Spätaussiedler*innen“, die jedoch als 

„deutsche Staatsbürger*innen“ statistisch nicht sichtbar waren. Zweitens wurde im Jahr 2000 eine 

Novellierung des Staatsangehörigkeitsrechts eingeführt, das Kindern, die in Deutschland mit ausländi-

schen Eltern geboren werden, die deutsche Staatsangehörigkeit verleiht. Dies sind die sogenannten 

„ius soli Kinder“ (vgl. Will 2016), die nicht mehr als „Fremde“ statistisch identifiziert werden können. Die 

Kategorie Migrationshintergrund wird im Methodenbericht des deutschen Statistischen Bundesamtes 

definiert als das, was „seit jeher in der öffentlichen Debatte und in der amtlichen Statistik mit Migrati-

on assoziiert“ (DESTATIS 2016, S.4) wird. Es scheint also darum zu gehen, so etwas wie „kollektiv ge-

fühlte Fremdheit“ zu erfassen. Mit dieser positivistischen Operationalisierung wird die performative 

Macht der statistischen Kategorie vollständig ausgeblendet.  

Warum ist es statistisch relevant, die Gruppe der Zugewanderten und ihre Nachkommen statistisch 

sichtbar zu machen? Im Methodenbericht findet sich eine Rechtfertigung dieser Kategorie als Hilfe zur 

Identifizierung von Menschen, „bei denen sich zumindest grundsätzlich ein Integrationsbedarf feststel-

len lässt“ (ibid). An dieser Stelle wird damit auch eine klare Aufgabenverteilung vorgenommen: zu in-

tegrieren haben sich die Menschen mit Migrationshintergrund. Integration ist dann erreicht, so könnte 

man aus dieser Argumentation folgern, wenn die Elemente statistisch normal sind – in Bezug auf Bil-

dung, Erwerbstätigkeit und Einkommen. 

Kritisiert wird die Kategorie Migrationshintergrund vor allem als dualistische Kategorie, die schein-

bar homogene Kollektive von Deutschen und Migrant*innen konstruiert. Insbesondere auf Seiten der 
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Menschen mit „Migrationshintergrund“ wirke die Kategorisierung entindividualisierend: an die Stelle 

individueller Merkmale wie bildungs- oder berufsstatistischer Kategorierungen oder auch Staatsange-

hörigkeit tritt die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv der „Fremden“. Zugehörigkeit bzw. Fremdheit wer-

de zu einem familial vererbten, quasi natürlich-biologischen Merkmal von Menschen. Zudem, so die 

Kritik, affirmiere die Kategorie des Migrationshintergrunds die gesellschaftliche Normalität der Sess-

haftigkeit, internationale Migration erscheine dagegen als Abweichung (Amelina, Faist 2012; Duchêne-

Lacroix, Koukoutsaki-Monnier 2015; Glick Schiller et al. 1995). Um diese duale Sicht aufrecht zu erhal-

ten, muss Migration von Mobilität unterschieden werden – Mobilität im Sinne von Binnenwanderung, 

Reisen und Auslandsaufenthalten, beispielsweise im Rahmen von Studium und Erwerbstätigkeit.  

Gesellschaft und Statistik – now what? 

Man könnte aus meinen Ausführungen nun einfach folgern, dass die Gesellschaft der amtlichen Statis-

tik als aus intelligiblen erwachsenen, sesshaften Menschen bestehend und lokalisiert innerhalb eines 

Territoriums verstanden wird. Die Zugehörigkeit der erfassten Bevölkerung zu dem staatspolitischen 

Gemeinwesen wird dabei entlang der Staatsbürgerschaft abgestuft.  

Nicht nur in der amtlichen Statistik, auch in der quantitativen Sozialforschung wird dieser national-

territoriale Gesellschaftsbegriff weiter fortgeschrieben, von der theoretischen Diskussion und Kritik 

des Gesellschaftskonzepts in der Soziologie offenbar weitgehend unberührt. Ein Grund für die Diskre-

panz zwischen Kritik und Problematisierung des Gesellschaftsbegriffs einerseits und dessen nichtthe-

matisierte Verwendung andererseits dürfte in den fehlenden Vorschlägen für eine statistische Opera-

tionalisierung alternativer Gesellschaftskonzepte liegen (zu den Ausnahmen gehört unter anderem 

Weiß, Nohl 2012).  

Eine pauschale Ablehnung der territorial-verfassten Gesellschaft als Horizont für statistische Erhe-

bungen erscheint zudem wenig hilfreich. Je nach Fragestellung kann es gerechtfertigt sein, mit einem 

nationalstaatlich verfassten Gesellschaftsbegriff zu arbeiten. Beispielsweise wenn in staatlichen Insti-

tutionen eine formierende Macht für spezifische Vergesellschaftungsprozesse ausgemacht wird. Dazu 

gehören beispielsweise sozialpolitische Fragestellungen. Alternativ kann die gesellschaftliche Herstel-

lung und konflikthafte Aushandlung darüber, was Gesellschaft ist, wer dazu gehört und wo die Gren-

zen verlaufen, selbst zum Gegenstand der Analyse gemacht wird. Eine Rekonstruktion der statisti-

schen Kategorien in ihrer historischen Genese ist eine Möglichkeit, die gesellschaftliche Herstellung 

der Gesellschaft zu untersuchen. Kategorien werden dann nicht mehr positivistisch als Abbild der 

Wirklichkeit betrachtet, sondern konstruktivistisch als Element der Wirklichkeitsproduktion. Die einge-

setzten Messverfahren und Klassifikationen formen Denk- und Wissensräume, die wiederum An-

schlüsse für politisches Handeln bieten (vgl. Heintz 2012; Espeland, Sauder 2007). Doch auch konstruk-

tivistische Forschung komme, so argumentieren beispielsweise Anna Sophie Krossa (2018) ebenso wie 

Oliver Marchart (2013), nicht ohne einen Gesellschaftsbegriff aus: Gesellschaften könnten hingegen, 

so Krossa, im Plural als Prozesse konzipiert werden, die 

„sich entsprechend als Wiederholungen und Verdichtungen ähnlicher sowie oft in ir-

gendeiner Form komplementärer und dabei immer wieder Ambivalenzen enthalten-

der Vergesellschaftung und ihrer Muster [bilden], sowohl mit Bezug auf Inhalte als 

auch vor allem auf Formen.“ (Krossa 2018, S. 166)  

Abschließend sei daher die These formuliert, dass es keinen Ort für eine „neutrale Beobachtung“ von 

Gesellschaft als Konzept geben kann, dass Sozialforschung und Soziologie sich also in diesem politi-
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schen Feld der Gesellschaftsverständnisse und -konzepte verorten muss. Die Relevanz der Frage von 

Gesellschaft und Zugehörigkeit haben nicht zuletzt die aktuellen Ereignisse dieses Sommers in 

Deutschland gezeigt. 
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